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Empfänger/ Bezeichnung Betrag Gewährung
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Beitrag Alterssicherung (für eine
Pflegestelle)

auf Nachweis bis zu
42,53 €

monatlich

Beitrag Unfallversicherung (je
Pflegeperson)

auf Nachweis bis zu
79,00 €

jährlich

Erstausstattung bei Neuaufnahme max. 500 € einmalig

Ersatzausstattung max. 300 € einmalig
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Besonderheiten im Einzelfall (siehe unter II
Allgemeines, 1. Absatz)

Einzelfallentscheidu
ng

nach Bedarf

Besondere Anlässe

Weihnachten und Geburtstag jeweils 30 € jährlich

Erstkommunion/Konfirmation, Jugendfeier max. 128 € einmalig

Einschulung max. 120 € einmalig

Taufe max. 50 € einmalig

Bekleidung im Pflegegeld enthalten

Erstausstattung max.153 € einmalig

Berufsstart Einzelfallentscheidu
ng

einmalig

Elternbeiträgen für Kita/ Hort in Höhe des
Durchschnitts der
Elternbeiträge des
Trägers

monatlich

Fahrtkosten im Zusammenhang mit einer
Krankenhilfeleistung nach § 40 SGB VIII

auf Nachweis, max.
bis zu 0,20 €/
Entfernungskilomet
er

nach Bedarf
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Empfänger/ Bezeichnung Betrag Gewährung

Fahrzeuge und Führerschein max. 750 €  einmalig

Familienheimfahrten des Kindes/
Jugendliche/ jungen Volljährigen

auf Nachweis, max.
bis zu 0,20 €/
Entfernungskilomet
er

2x monatlich,
bzw. lt. Hilfeplan

Ferienmaßnahmen und Urlaub max. 155 € jährlich

Kita-, Klassenfahrten und Exkursionen max. 200 € jährlich/ *1

Lernförderung bis zu 3
Schulstunden  à 45
min/ Wo./ 10-15 €
/pro Schulstunde

monatlich

Lernmittel Einzelfallentscheidu
ng

einmalig

Schwangerschaft und Geburt

Schwangerenbekleidung 120 € einmalig

Erstausstattung vor Geburt 100 € einmalig

Erstausstattung nach der Geburt 230 € einmalig

Sonstiges
(Passbilder, Ausweis, Geburtsurkunde,
Kosten für Bewerbungen, z.B.
Gesundheitspass)

max. 50 € einmalig

Verselbstständigung max. 1.023 € einmalig

*1 Die Gewährung von Beihilfen für Klassenfahrten erfolgt je Schuljahr.


